
Begrünte Abflusswege bieten Schutz vor Erdabträgen. BWSB/Wallöer 

18 Der Bauer Boden. Wasser. Schutz 11. März 2026 

Erosionsschutz durch 
Schlagteilung und 
begrü nte Abf lusswege 
Mit Beginn der Vegetationszeit rückt auf vielen 
Betrieben wieder die Bearbeitung der Ackerflächen 
in den Fokus. 

Klärschlamm 
in der Landwirtschaft 
Bei der Ausbringung von Klärschlamm auf land-
wirtschaftlichen Ackerflächen ist auf zahlreiche 
Bestimmungen zu achten. 

Die Ausbringung von Klär-
schlamm durch die Land-
wirtschaft ist im OÖ Boden-
schutzgesetz 1991 und in der 
OÖ Klärschlamm-Verord-
nung 2006 geregelt. Für ei-
nen gesetzeskonformen Klär-
schlammeinsatz in der Land-
wirtschaft sind in Oberöster-
reich folgende Bestimmun-
gen einzuhalten: Eignungs-
bescheinigung, Bodenunter-
suchung, zulässige Frachten, 
Ausbringungsverbote und 
Nutzungsgebote, Gebot der 
Direktabgabe. 

Vor der Ausbringung von 
Klärschlamm auf landwirt-
schaftlichen Flächen ist 
durch Analysen die Eignung 
des Klärschlamms und des 
Bodens nachzuweisen. 

Klärschlamm darf vor der 
Ausbringung vom Nutzungs-
berechtigten der Ausbrin-
gungsfläche oder deren bzw. 
dessen Beauftragten nicht 
zwischengelagert werden. 

Ausgenommen ist die Zwi-
schenlagerung zur Vorberei-
tung der Ausbringung von 
entwässertem Klärschlamm 
bis zu einer Dauer von fünf 
Tagen, wenn 

■ die Klärschlammmie-
te mindestens 25 Meter von 
Oberflächengewässern ein-
schließlich Entwässerungs-
gräben entfernt ist und auf 
flachem, nicht sandigem Bo-
den gelagert wird, 

■ keine Gefahr einer Ge-
wässerverunreinigung durch 
das Abfließen des Sickersaf-
tes in ein Oberflächengewäs-
ser einschließlich Entwässe-
rungsgräben besteht, 

■ es sich nicht um 
staunasse Böden handelt und 

■ der Mindestabstand 
zwischen dem Grundwasser-
spiegel und der Geländeober-

Die Kläranlagen haben für eine 
ausreichende Lagerkapazität für 
Klärschlamm zu sorgen, um die 
Ver- und Gebote bei der Aus-
bringung auf landwirtschaftlichen 
Flächen einhalten zu können. 
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kante mehr als einen Meter 
beträgt. 

Das Ausbringen von Klär-
schlamm und kompostier-
tem Klärschlamm ist bei den 
aktuellen  AMA-Gütesiegel-
betrieben auf allen Flächen 
(zum Beispiel Grünland-
und Ackerflächen) verbo-
ten. Dieses Verbot beinhaltet 
auch die Lagerung von Klär-
schlamm am Betrieb. 

Ausbringung beim 
AMA-Gütesiegel 
„Ackerfrüchte" 
Die Ausbringung von Klär-
schlamm auf Flächen im Rah-
men dieser  AMA-Gütesie-
gel-Richtlinie ist verboten. Je-
doch darf bis Ende 2028 Klär-
schlamm auf Flächen in Ös-
terreich ausgebracht werden, 
wenn es sich um Qualitäts-
klärschlammkompost oder 
um Klärschlamm handelt, der 
die Anforderungen an Quali-
tätsklärschlammkompost laut 
Kompostverordnung erfüllt. 
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Neben Aussaat und Pflege soll-
te auch der Schutz vor Erosion 
berücksichtigt werden. Nieder-
schlag, Wind und Bodenbear-
beitung zählen zu den Haupt-
ursachen für Bodenverluste 
- besonders dort, wo Wasser 
konzentriert abfließt. 

In Hanglagen kommt es häu-
fig vor, dass Oberflächenwasser 
dem natürlichen Gefälle folgt 
und sich in Mulden sammelt. 
Diese Abflussbahnen entwi-
ckeln sich rasch zu  Erosions-
stellen, die wertvollen Boden 
abtragen und Feinsedimente 
sowie Nährstoffe in Gewässer 
eintragen. 

Viele Bewirtschafter kennen 
diese sensiblen Bereiche bereits 
aus der Praxis, da sie bei Stark-
regenereignissen wiederholt 
Schäden verursachen. 

Eine einfache und wirksa-
me Maßnahme ist die Schlag-
teilung. Durch das Gliedern 
größerer Felder in kleinere Be-
wirtschaftungseinheiten wird 
die wirksame Hanglänge deut-
lich reduziert, wodurch die Ab-
schwemmung spürbar sinkt 
oder ganz verhindert werden 
kann. Schlagteilungen lassen 
sich flexibel an Kultur, Boden-
art und Geländeform anpas-
sen. Wo das Gelände jedoch 
natürliche Abflusswege vor-
gibt, reicht eine reine Gliede-
rung nicht aus. In diesen Be-
reichen bietet eine dauerhafte 
Begrünung den besten Schutz. 
Begrünte Abflusswege brem-
sen den Abfluss, stabilisieren 
die Oberfläche und schützen 
hochsensible Kleinflächen zu-
verlässig vor Bodenverlust. Sie 
bilden damit einen wichtigen 
Baustein im Erosionsschutz. 
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Erfolgsmodell Bienenwanderbörse: 
Drei Jahre gelebte Zusammenarbeit 

Über die ÖPUL-Maßnahme 
„Erosionsschutz Acker" kön-
nen ausgewiesene Abflusswe-
ge als „Begrünte Abflusswege" 
beantragt werden. Die Flächen 
werden mit 594 Euro je Hektar 
gefördert. 

Dazu ist eine winterharte 
Begrünungsmischung mit ei-
nem Leguminosenanteil unter 
50 Prozent bis 15. Mai anzu-
legen. Die Flächen dürfen be-
fahren werden, die Begrünung 
muss jedoch erhalten bleiben. 
Welche Bereiche beantragbar 
sind, zeigt der  Layer  im  Inspire 
AGRAR ATLAS. 

Fazit 
Erosionsschutz durch Schlag-
teilung und begrünte Abfluss-
wege sind für alle Ackerbau-
betriebe ein zentrales Thema. 

Die Maßnahmen reduzieren 
nicht nur die Erosionsgefahr, 
sondern rechnen sich über 
ÖPUL-Abgeltungen und vor 
allem durch den langfristigen 
Erhalt der Bodenfruchtbarkeit. 
Denn nur Boden, der am Feld 
bleibt, steht dauerhaft für die 
Produktion zur Verfügung. 

Die Bienenwanderbörse hat 
sich in Oberösterreich in den 
vergangenen drei Jahren als 
einfache und wirksame Mög-
lichkeit etabliert, Imker, Land-
wirte und Gemeinden mitein-
ander zu vernetzen. Registrier-
te Betriebe können geeignete 
Flächen als Wanderstandorte 
anbieten, während Imkerin-
nen und Imker gezielt nach 
Trachtgebieten suchen, die 
ein attraktives Nektar- und 
Pollenangebot bieten. 

Von dieser Kooperation 
profitieren beide Seiten: Die 
Landwirtschaft erhält eine zu-
verlässige Bestäubung, wäh-
rend die Imkerei Zugang zu 
wertvollen Trachtquellen ge-
winnt. Besonders wichtig ist 
der Raps, der einen großen Teil  

der gemeldeten Kulturen aus-
macht. Mit inzwischen zahl-
reichen teilnehmenden Be-
trieben trägt diese Plattform 
dazu bei, Erträge zu sichern, 
die Biodiversität zu steigern 
und die Zusammenarbeit zwi-
schen Landwirtschaft und 
Imkerei in Oberösterreich so-
wie in Wien, Niederösterreich 
und der Steiermark nachhal-
tig auszubauen. 

Interessierte können sich 
jederzeit unter www.bienen-
wanderboerse.at anmelden. 

Katrin  Spitzbart,  BA BSc 
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BERATUNG 
Im Auftrag des Landes OÖ 

Raps zählt zu den am häufigsten registrierten Kulturen und ergiebigsten 
Trachtpflanzen. Bienenzentrum 00 -I 

Elumis®Profi Für alle Maisbaugebiete! 
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